
  

 
 

  
 
 

Feuerverbot in allen Werdenberger Gemeinden  
 

Die Gemeinden Wartau, Sevelen, Grabs, Gams, Sennwald und die Stadt Buchs haben 

ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe verfügt. Das Verbot gilt ab sofort und 

bis auf Widerruf.  
 

In den Werdenberger Gemeinden herrscht eine erhebliche Waldbrandgefahr. Die Monate Februar und März 

waren ausserordentlich trocken und auch im April fiel bisher nur wenig Niederschlag. Der Föhn und die Bise 

der letzten Tage haben den Boden sowie das am Boden liegende Holz zusätzlich ausgetrocknet. Deshalb 

wird ab sofort das Entfachen von Feuer im Wald und in Waldesnähe in allen Werdenberger Gemeinden bis 

auf Widerruf verboten.  

 

Im übrigen Gemeindegebiet ist beim Umgang mit Feuer erhöhte Vorsicht geboten. Das Feuer muss immer 

beobachtet und ein Funkenwurf sofort gelöscht werden. Feuer im Freien dürfen nur in bestehenden 

Feuerstellen mit geschütztem Feuerraum entfacht werden. Zudem muss das Feuer vollständig mit Wasser 

gelöscht verlassen werden. Ebenfalls verboten ist das Wegwerfen von brennenden Streichhölzern und 

Rauchwaren.  

 

Angestossen wurde das Feuerverbot der Werdenberger Gemeinden nach Rücksprache mit verschiedenen 

Fachleuten. Die Region Werdenberg folgt hiermit weiteren Gemeinden der Regionen Sarganserland und 

Rheintal, welche diese Woche ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe verfügten.   

 

Alle wichtigen Infos sind jederzeit zu finden unter: http://www.waldbrandgefahr.sg.ch 

 

 

Konkret bedeutet das gültige Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe der Werdenberger Gemeinden: 

 

- Machen Sie keine Feuer im Wald und im Abstand von 200 Metern zum Wald! 

- Werfen Sie Zigaretten, Raucherwaren und Feuerzeuge nicht sorglos weg! 

- Feuern Sie kein Feuerwerk im Wald und in Waldesnähe ab! 

- Lassen Sie keine Himmelslaternen steigen! 

 

Die Gemeinden der Region Werdenberg danken für die Beachtung des verfügten Feuerverbots. 
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Allgemeinverfügung 

Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe 

In den Werdenberger Gemeinden herrscht eine erheb-

liche Waldbrandgefahr. Aufgrund des hohen Gefah -

renpotentials sind zur Gewährleistung der öffentlichen 

Sicherheit Massnahmen zu ergreifen. Die Gemeinderäte 
von Wartau, Sevelen, Grabs, Gams, Sennwald und der 

Stadtrat von Buchs erlassen gestützt auf Art. 47 Abs. 1 

des Gesetzes über den Feuerschutz (sGS 871.1; 

abgekürzt FSG) in Verbindung mit Art. 101 Abs. 2 des 

Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; 

abgekürzt VRP) folgende Allgemeinverfügung: 

1. Auf dem Gebiet der Politischen Gemeinden Wartau, 

Sevelen, Buchs, Grabs, Gams und Sennwald ist im 

Wald und in Waldesnähe das Entzünden von Feuer  
sowie das Wegwerfen von brennenden 

Streichhölzern und Rauchwaren ab sofort und bis 

auf Widerruf verboten.  

2. Einem Rekurs gegen diese Verfügung wird die auf-

schiebende Wirkung entzogen.  

Rechtsmittel: 

Gegen Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung kann innert 14 

Tagen seit Veröffentlichung beim Sicherheits- und 

Justizdepartement des Kantons St. Gallen, Oberer Gra -

ben 32, 9001 St.Gallen, schriftlich Rekurs erhoben 

werden.  

Gegen Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung kann innert 5 

Tagen seit Veröffentlichung beim Sicherheits- und 

Justizdepartement, Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen, 

schriftlich Rekurs erhoben werden.  

Werdenberg, 17. April 2025 

Politische Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs, 
Gams, Sennwald 


